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und völkerrechtlicher Doku
mente. Der Begriff D. wird in 
engerem Sinne mitunter nur für 
die „Kunst des Verhandelns" und 
des Abschlusses von Verträgen 
zwischen den Staaten gebraucht.

diplomatischer Schriftwechsel:
Schriftverkehr zwischen den Or
ganen für auswärtige Beziehun
gen (Staatsoberhaupt, Regierung, 
Außenministerium, diplomatische 
Vertretungen) eines Staates und 
den entsprechenden Organen und 
Vertretungen eines anderen Staa
tes oder anderer Staaten. Doku
mente des d. S. werden - sofern 
nicht telegrafisch oder fernschrift
lich übermittelt - im allgemeinen 
persönlich überreicht bzw. durch 
Kurier übermittelt. Sie unter
scheiden sich entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung, in ihrem In
halt und ihrer technischen Aus
stattung. Aus der Vielzahl der 
Formen sind hervorzuheben:
a) die persönliche Note (zu Fra
gen prinzipieller Bedeutung);
b) die Verbalnote (zu wichtigen 
internationalen Fragen verschie
densten Charakters); c) das Aide- 
memoire (als selbständiges 
Schriftstück oder als Bestätigung 
einer mündlich vorgetragenen Er
klärung); d) das Memorandum 
(zu grundlegenden Fragen der 
Außenpolitik und der internatio
nalen Beziehungen, in Verbin
dung mit einer Note); e) das per
sönliche Schreiben halboffiziellen 
Charakters (zur Bekräftigung be
reits dargelegter offizieller Fra
gen).

diplomatisches Korps (Corps di
plomatique): Gesamtheit der in 
einem Staat akkreditierten Leiter 
der diplomatischen Vertretungen. 
Hierzu gehören die Botschafter, 
die Gesandten, die ständigen und 
die nichtständigen Geschäftsträ
ger sowie die Nuntien und In
ternuntien als Leiter der diplo

matischen Vertretungen des Vati
kans. Im weiteren Sinne versteht 
man unter d. K. auch alle ande
ren diplomatischen Mitarbeiter, 
die von der Regierung des 
Aufenthaltslandes als solche aner
kannt sind, und zwar die Räte, 
die ersten, zweiten und dritten 
Sekretäre, die Attaches der Bot
schaften und Gesandtschaften, 
die Leiter der Handelsvertretun
gen und ihre Stellvertreter, die 
Militär-, Flotten- und Luftwaffen
attaches sowie deren Gehilfen, 
die Sonderräte und die Sonder
attaches (für Wirtschaft, Handel, 
Verkehr, Presse, Kultur usw.); 
außerdem die Familienangehöri
gen der diplomatischen Mitarbei
ter (Ehefrauen, unverheiratete 
Töchter und minderjährige 
Söhne). In der Regel erhalten die 
diplomatischen Mitarbeiter vom 
Außenministerium des Aufent
haltslandes einen diplomatischen 
Ausweis.

diplomatisches Protokoll: die Ge
samtheit der allgemein ange
wandten Regeln und Gewohnhei
ten, vor allem zeremonieller Art, 
die von den Staatsoberhäuptern. 
Regierungen, Außenministerien, 
diplomatischen Vertretungen, di
plomatischen Mitarbeitern u. a. 
offiziellen Personen im internatio
nalen Verkehr zu beachten sind. 
Diese Regeln bilden die Grund
lage für die protokollarische Praxis 
eines jeden Landes und sind ein 
Instrument der Diplomatie.

Diskriminierung: allgemein: Her
absetzung, Herabwürdigung, 
nachteilige Behandlung, z. B. von 
nationalen Minderheiten; in den 
internationalen Beziehungen: Zu
gestehen geringerer Rechte für 
die Vertreter, Organisationen 
oder Bürger eines Staates als für 
die Vertreter usw. eines anderen 
Staates. Die D. ist eine Verlet
zung des Völkerrechts und führt


